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>>. Auf Grund der Angaben über die gccrntcten, sowie ein- und ausgeführten illcngcn in 
den Erntejahrcn 1871/71 bis 1884/85.
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>871/72 28 716 48 882 77 598 3 576 74 022 — I 187 ->- 1 1 233 2 419 2 516 71 506 1,sr
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>881/82 49 052 27 213 76 265 2 807 73 458 — — 25 456 481 500 72 958 1,s>
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>884/85 87 754 35 934 73 688 3 912 69 776 4- 85 — 16 833 764 795 68 981 I,s/

»jähriger
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die «teuer lediglich nach dem Flächeninhalt der mit Taback bepflanzten Grundstücke ohne Rücksicht auf die 
geerntcten Menge» erhoben, und eine Lagerung von unversteuertem Taback war daher nicht möglich. Ein Nach
weis der versteuerten Menge lag nicht vor, und die Berechnung konnte daher nur auf Grund der gccrnteten 
Menge angestellt werden, wie es in Tab. 5 geschehe» ist. Diese Berechnungsart ist deS Vergleichs wegen auch 
für die späteren Jahre fortgesetzt worden. Hierbei ist die Umrechnung des dachreifen Tabacks (vergl. oben S. 24 
Sp.4> auf fabrikationSreifen lfermentirte») Taback gemäß der Bestimmung in K. 16 Absah I des Gesetzes vom 
tli. Juli 1879 erfolgt, wonach das ermittelte Gewicht des ersteren Produkts »ach Abzug von das Gewicht 
des letzteren darstellt, und weiter angenommen, daß der ausgeführte Taback zur Hälfte aus fermeutirtem, 
zur anderen Hälfte aus dachreifem Taback besteht, so daß also eine Hälfte davon in der angegebenen Weise 
zu reduziren ist. — Im übrigen ist die Berechnung in beiden Tabellen gleichmäßig vorgenommen worden. 
Von dem eingeführten Taback ist angenommen, daß er ausschließlich aus fermeutirtem besteht. Nachdem 
der in jedem Erntejahr verarbeitete (bzw. für die Verarbeitung verfügbare) Rohtaback festgestellt war (Tab. a 
». >, «p. 6), mußte, um den wirklichen Verbrauch z» ermitteln, noch die Differenz zwischen der Ein- und 
Ausfuhr von Tabackfabrikaten berücksichtigt werden, und da sich dabei eine Mehrausfuhr ergiebt, so war 
der entsprechende Ueberschuß wieder auf Roktaback zu reduziren und von dem verarbeiteten Taback in Abzug 
zu bringen. Diese Reduktion ist unter der Voraussetzung erfolgt, daß sich das Gewicht der Fabrikate zum 
Gewicht des dazu verwendete» Rohtaback« wie 100 : 1114 verhält (nach der Begründung zum Entwurf des 
Gesetzes, betr. das Reichstabacksmonopol, Reichstagssession >882/88, Drucksache Nr. 7). Bei der Angabe der 
Mehreinfuhr bzw. Mehrausfuhr von .trau- und Schnupstaback (Tab. a und i> Sp. 8) sind für fremde Bestand- 
theile, welche diesen Fabrikaten beigemischt sind, 23"/„ von der ursprüngliche» Menge in Abzug gebracht.

Vergl. im Abschnitt III. die Uebersicht 4 über den Tabackbau und im Abschnitt XV. die Uebersicht über 
die steuerliche Bedeutung des Tabackverbrauchs.


